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stande. Unter den schwierigsten Zeitverhdltnissen nahm
er nach wiederholten Unterbrechungen und Erholungs-
reisen immer wieder seine Vorlesungen auf und setzte sie
fort bis zum Jahre 1852. Mehrere dussersi gediegene, zum
Teil von der franzosischen Akademie preisgekronte Werke
waren inzwischen aus seiner Feder erschienen, hatten
aber auch seine Krifte volligz erschépft. Eines Tages, es
war im April 1852, da er infolge des Fichers das Bett
hiiten musste, vernahm er, dass seine Zuhorerschaft ihn
in der Sorbonne mit Ungeduld erwartete. Alsbald stand
er, trotz der Einwendungen und Vorstellungen seiner
nichsten Umgebung, vom Bette auf und begab sich zu sei-
nom Lehrstuhl. Er kommt bleich und ganz erschopft an.
Die ungestiime Jugend, die ibn erwartete, erkennt sofort
den Ernst der Lage und fiihlt sich von Reue ergriffen.
Doch die Reue macht alsbald der Bewunderung Platz. Der
Redner hat aufs neue die Zuhorerschaft in seinen Bann
gezogen, und als sic seine Stimme hort, erhebt sich die
voll Begeisterung hingerissene Jugend und bricht in stiir-
mischen Beifall aus. Der Professor, obwohl halb tot, fiihlt
bei diesen Beifallskundgebungen, die sich im Laufe der
Vorlesung Ofters wiederholen, seine Krifte sich erneuern
und ruft ganz hingerissen mit einer unvergleichlichen Be-
redsamkeit die Worte in die Versammlung hinein: ,,Meine
Herren, man macht unserm Zeitalter den Vorwurf, ein
Zeitalter des Egoismus zu sein, und sagt, dass die Lehrer
selbst von der allgemeinen Zeitkrankheit ergriffen seien.
Und doch muss es gesagt sein: hier, meine Herren, unter-
graben wir die Gesundheit, hier reiben wir unscre Kraft
auf. Ich will mich nicht dariiber beklagen: unser Leben
gehort Thnen, wir sind es Ihnen schuldig bis zum letzten
Atemzuge und Sie sollen es haben. Und was mich betrifft,
so werde ich, wofern ich sterbe, in ihrem Dienste sterben.”
Man kann diese Worte Ozanams seinen Schwanengesang
nennen. Es ist der Schrei einer grossen Seele, der gleiche
Schrei, der sich Lacordaire entrang, als er zum letzten
Mal zu seinen Schiilern in Soréze sprach und sagte:
,»Wenn mein Schwert in Stiicke gegangen ist, so geschah
es in Threm Dienste.” Wie mancher Lehrer konnte zu
seinen Schiilern dhnlich sprechen!

Ozanam hatte Abschied genommen von seiner lieben
Jugend.- In den letzten Tagen seines Lebens tritt die Sor-
bonne und ihre Jugend, die er so lieb gehabt, noch einmal
lebendig vor seine Seele und er schreibt: ,,Ach, arme Sor-
bonne, wie oft kehre ich im Geiste zu ihren schwarzen
Mauern zuriick, in ihren zwar kalten, aber zur Arbeit ein-
ladenden Hof, zu ihren Silen, die ich zwar rauchge-
schwiirzt, aber doch mit einer so hochherzigen Jugend an-
gefiillt gesehen habe! Meine lieben Freunde, ndchst den
unsagbaren Trostungen, die ein Katholik zu Fiissen der
Altdre findet, nach den Freuden des Familienlebens, kenne
ich keine grossere als die, zu -jungen Leuten zu sprechen,
die Intelligenz und Herz haben . . .” Von nun an blieb
diesem grossen Jugendfreund nur noch ein gebrochener
Kborper; die ganze, ihm noch zu Gebote stehende Geistes-
kraft vrichtete: er auf das Sterben. Mit grosster
Geduld und wahrhaft heroischer Ergebung in Gottes hl.
Willen ertrug er sein Leiden in vélliger Losschélung von
allem Irdischen. Am Feste Marid Geburt (8. Sept.) 1853,
abends %8 Uhr starb er, mit starker’Stimme ausrufend:
»0 Gott, mein Gott, erbarme dich meiner!” — Eine weit
iiber Frankreich hinaus verbreitete Ozanam-Gemeinde hat
sich bald nach seinem Tode um die Einleitung des Selig-
sprechungs-Prozesses bemiiht. Das kann nicht befremden,
denn sein Leben war ein Leben aus dem Glauben und der
Liebe; der Hohe und Reinheit seiner Gesinnung entsprach
die Kraft seines Geistes und seines Willens. Deshalb mo-
gen auch die Lehrer mit Lacordaire beten: ,,Herr, mache,
dass wir Minner wie Ozanam werden!”
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Konfessionslose Schule?

(Korr.)

Am 18. Dezember 1932 hat Stinderat Dr. R. Schépfer
an einer Versammlung erkldrt: ,Die Forderung auf die
konfessionelle Schule ist ein Frevel an unserem Volke”
Der chemalige solothurnische Erziehungsdirektor wird in
Nr. 1686 der ,Neuen Ziircher Zeitung” (freisinnig) vom
20. Sept 1933 durchaus nicht unterstiitzt, denn es steht in
einem ganzseitigen Wahlaufruf folgender Passus, der sich
mit der modernen, konfessionslosen Schule befasst und
deshalb fiir uns sehr bemerkenswert ist, weil die ,N. Z.
Z.” das fiihrende freisinnige Organ der Schweiz ist.

»Die roten Machthaber in Ziirich haben es vor allem auf
die Jugend, die Zukunft des Landes, abgesehen. Systematisch
wird von der roten Lehrerschaft dem kindlichen Gemiit die Idee
des Klassenkampfes beigebracht, die Religion verldstert, die Va-
terlandsliebe ldcherlich gemacht.

Unter dem roten Regime in -Ziirich verwandelt sich die
Volksschule von Pestalozzi zusehends in eine Parteischule von
Jean Briner. Wieviel Kostbares man dem Kinde mit der Reli-
gion nimmt, das ahnen die roten Parteibriider an der Staats-
krippe allerdings nicht. Das kann nur jener ermessen, der
hart im Lebenskampf stcht und Schweres hat erfahren miissen.

Leicht ist es, dem Kinde die Religion zu nehmen, aber wer
gibt ihm dafiir Besseres?...

Die Schule in Ziirich hat wirklich ganz andere' Aufgaben,
als in unsern Kindern Religion und Vaterlandsliecbe auszutil-
gen: Sorge sie vor allem dafiir, dass der Jugend vor lauter
Paukerei und Psychoanalyse nicht der gesunde Menschenver-
stand abbanden komme!”

Es tagt! — Auch in liberalen Kreisen.

Deutsche Erkldrung romanischer Namen

Acla = Meierhof (bischofl.
hof bei Samaden).
Aela = Fliigel; Piz d’dela = Fluge].spxtze (bei Bergiin).
Alv = weiss; Alvra, Albula — Woeissenstein; Piz Al-

bana = weisser Berg (bei St. Moritz).

Meierhof bei Trimis, Meier-

Baselgia = Kirche; Segl-Baselgia = Sils-Baselgia,
(spr.: sel haseldscha).
Rivio = Zwieweg,

Brail (keltisch) = Berg (Unterengadin).

Campfér = Eisenfeld.

Casaccia = grosses altes Haus (Bergell). )

Piz Chalchagn (spr.: tschaldschain) = Fersenspitze (bei
Pontresina).

Chantarella = Hiigel, hiigelige Gegend (spr. tschantarella,
b. St. Moritz).

Clavenna-Chiavenna-Cleven =

Chinos-chel (tschinostchél)-Cinuskel —
terengadin).

Clavadel, von Clavan = Heustall (bei Davos).

Schliissel.
‘Winkelchen (Un-

Cluozza == Schlucht (Seitental des Spdl i. Natlonalpark)
Corvatsch = Rabenspitze (bei St. Moritz).

Corvigla (bei St. Moritz) = Dohle, -

Crap = Fels, Stein. ’ *

Crap da Sass = Felsensitz (Schloss bei Silvapiana).

Crasfa — Kamm (Berg), (Ort im Val Fex hinter Sils-
Maria, im Averstal). '

Crasta-Mora = Schwarzer Berg, Kamm (bei Bovers).

Dzavolezza = ausserordentlich wilde, ,teuflische” Gegend
(Berninagebiet). :

Esen = Esel. gk

Piz d’Esen — Eselsspitze (bei Cinuskel, Unterengadin).

Val Fex, Val Fedoz = Schafweiden (Oberengadin, -binter

Sils-Maria und Maloja).

Fetan, F-tan = Dorf auf der Schafweide (Unterengadm)

Fliiela = tiefes Tal, steiler Absturz.

Fuldera = Waldtal (iiber dem Ofeapass).



‘Seite 356

SCHWEIZER-SCHULE

Nr. 45

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Funianna, Fontanna = Quelle, Brunnen.

Fuorn = Ofen (Hotel Fuorn auf dem Ofeurass).

Furcla, Fuorc’a = Bergsattel, Einsattelung.

Furcletta, Fuorcletta, enger Pass, Bergjoch .

Grisch = grau.

Griim (Alp, Station der Berninabahn) = Anhihe

En = Inn (keltisch), fliessendes Wasser.

Giuf, Juf = Joch.

Larct = Larchenwald, (Station an der Linie Klosters-
Davos).

Lavin = Trift, Wiese (Station im Unterengadin).

Lej = See; Sur Lej = iiber dem See.

Maléggia, Maloja (keltisch) = Wasserweg. Bergwasser.

Piz della Margna = Grenz-, Randgebirge (bei Maloja).

Piz Mezzaun, Misaun = Miltenberg.

Morteratsch (Berg und Gletscher in der Berninagruppe).

Munteratsch (am Julier) — grosses Gebirge.
Mustér (Disentis) = Miinster (Oberldnder Romanisch);
Miistair = Miinster (iber dem Ofenpass, Engadiner

Romanisch).

Palii = sumpfig, Ried; Piz Palii (Berg iiber den sump-
figen Alpen).

Pisok, Pizokel — kleine Bergspitze (bei Chur).

Prada, Preda — Wiesenland (Station der Albulalinie).

Puschlav = Ort bei den Schweinepferchen (Puschlev
Romanisch).

Roseg (keltisch) = holzreich.

Rosatsch (v. roesa) = Alpenrose. (Berg bei St.” Moritz.)

Samedan (spr. samedn), Samaden — Wasser; am Zusam-
menfluss des Inn und Flaz,

Susch = Siiss.

Silvaplauna (Silvaplana) silva (lat.) = Wald; plauna =
Ebene.
Romanische Form einiger bekannier Ortsnamen:

Bevers = Bever; Bergiin = Bravuogn; Celerina = Schla-
rigna; Ems = Domat; Flims = Flem; Ilanz =
Glion; Sf. Moritz = San Murezzan (spr. Murez'n):
Pontresina = DPuntraschigna; Scanfs (Unterenga-
din) = S-chanf (spr. sch’tschanf); Schuls = Scuol
(spr. Schguol). P. B.

Lehrer-Ortszulagen

Nicht selten werden Behorden wund Amtsstel-
len Fragen vorgelegt betreffend die Streichung oder Kiir-
zung bewilligter Oriszulagen an die Lehrer. Der Aargauer
Regierungsrat z. B. sah sich veranlasst, einen grundsitz-
lichen Entscheid zu féllen. Darin wurde festgelegt, dass
die Ortszulagen einen wesentlichen Bestandteil der Lehrer-
besoldung bilden. In dieser Angelegenheit treten aber
grundverschiedene Fille auf, welche immer wieder neue
Entscheidungen verlangen. So wurde in einem jiingsten
Falle entschieden, dass fiir den Bezug der Ortszulage wih-
rend der laufenden Amtsdauer die in der Stellenausschrei-
bung fostgelegte Skala der jihrlichen Beitrige massgebend
sei. An die bei der Stellenpublikation bedingungslos zuge-
sicherte ' Ortszulage diirfen nachirdglick nicht besondere
Bedingungen gekniipft werden; das heisst, dass miindliche
Vereinbarungen und Orientierungen — die von den Par-
teien nicht gehalten und nicht erfiillt werden — keinen

" Rechtsgrund zur Kiirzung der Ortszulage bieten; mass-
. gebend sind einzig und allein die Bedingungen, wie sie
aus der Lehrstellenpublikation hervorgehen — besondere,
vertraglich geregelte Vereinbarungen ausgenommen.

Eine Gemeinde, welche Ortszulagen ausrichtet, wihit
z. B. einen musikalisch begabten Lehrer und guten Turner,
in der bestimmten Voraussetzung, dass er sich dann den
Vereinen widmen und deren Leitung iibernehmen werde.
Diese Gemeinde hat nun nicht das Recht, die in Aussicht

‘gestellten und bewilligten Ortszulagen zu kiirzen, wenn de:

Gewdhlte die genannten ausserdienstlichen Funktionen
nicht erfiillt. Es miissen daher alle an die Ausrichtung
von Ortszulagen gekniipften Bedingungen aus der Stellen-
publikation oder einem separaten Dienstreglement ersicht-
lich sein. Nur auf diese Weise ist es moglich, unliebsame
Differenzen auf ein Minimum zu beschrénken.

Wenn also eine Gemeinde ihren Lehrer vom Offiziers-
rarng zum vorneherein ausschliessen wollte, miisste sie bei
der Stellenausschreibung auf diese Bedingung hinweisen.
Auch dieser Fall mag an einigen Orten dazu beigetragen
haben, die Ortszulageberechtigung durch ein Reglement zu
ordnen, damit solche Bedingungen in der Stellenpublika-
tion aus leicht erkldrlichen Griinden umgangen werden
konnen. Es ist auch schon wiederholt die Frage aufge-
taucht, ob bei langer Stellverireturng — sagen wir durch
Dienstleistung des Lehrers als Offizier — dic Ortszulage
dem Lehrer oder seinem Siellvertreter zukommen solle.
Dabei ist zu sagen, dass sich die Militirdienstleistung nach
den Bestimmungen der eidgenOssischen Militdrorganisa-
tion richtet und dass kantonale Besoldungsgesetze den
Lehrern fiir die Dauer des Militdrdienstes ausdriicklich
den Besoldungsgenuss garantieren. Damit dokumentiert
der Geselzgeber, dass der Besoldungs- und Ortszulagebe-
zug durch Militirdiensticistung #nicht beeintridchtigt wer-
den so'l. Auch dieser TFall konnte wohl am besten in
einem Reglement ndher umschrieben werden, denn es
scheint doch nicht ganz gerecht zu sein, dass der steliver-
tretende Lehrer, der sowieso nur fiir seine Schultage be-
zahlt ist, von der Ortszulage ausgeschlossen ist. — Anders
verhilt es sich, wenn Ortszulagen durch das Budget oder
durch besonderen Gemeindebeschluss nur fiir ein Jahr
festgesetzt werden und daher alle Jahre aufs neue durch
die Gemeinde sanktioniert werden miissen. Aber auch
hier* ist zu sagen, dass Kiirzungen oder Streichungen im
laufenden Jahre nicht vorgenommen werden diirfen. Die
Tatsache, dass die Auslegung solcher Fragen zu unlieb-
samen Auseinandersetzungen fiihren kann, ist ein deut-
licher Fingerzeig, dass zur reibungslosen Erfiillung der
bedingten Pflichten alle eingeschlossenen Bedingungen
und Verpflichtungen durch ein besonderes Reglement fest-
gelegt werden sollten. B.

Schweizerische Stiftung Pro Juventute

(Mitget.) Unter dem Vorsitz von Bundesrat Dr. H. Hi-
berlin fand in Bern die aus allen Landesteilen beschickte
ordentliche Herbstversammlung des Schweizerischen Stiftungs-
rates Pro Juventute statt. Als Jahreszweck fiir das Jahr
1934 wurde turnusgemiss die Hilfe fiir Mutter, Siugling und
Kleinkind bestimmt, wobei den Stiftungsbezirken empfohlen
wird, wiederum den Kindern aller Altersstufen der durch die
Arbeitslosigkeit in Not geratenen Volksgenossen ganz besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Einstimmig wurde Bundesrat Dr.
H. Hiberlein als Prisident des Stiftungsrates fiir eine neue
Amtsdauer gewihlt; als Vizeprisidenten Oberstkorpskommandant
Dr. U. Wille und Staatsrat E. Renaud in Neuenburg. Des-
gleichen erfolgte die Wiederwahl simtlicher bisheriger sieben Mit-
glieder der Stiftungskommission, deren Vorsitz weiterhin
Oberstkorpskommandant Dr. U. Wille fiihrt, sowie der Rech-
nungsrevisoren. Das fiir die bevorstehende Dezemberaktion vor-
bereitete Verkaufsmaterial — Marken und Karten — fand all-
seitige Zustimmung. An die geschiftlichen Verhandlungen
schloss sich eine anregende Diskussion iiber Fragen der Schul-
entlassenenhilfe.

Den schweren Zeitliufen entsprechend zeugt der Jahres-
bericht 1932/1933 der Stiftung Pro Juventute von vermehrter
Tatigkeit. Im Vordergrund stand in den meisten Bezirken die
Hilfe fiir die Kinder der Arbeitslosen und fiir die jugendli-
chen Arbeitslosen. Tausende dieser in besonderem Masse er-
holungsbediirftigen Kinder konnten fiir mehrere Wochen einen



	Deutsche Erklärung romanischer Namen

